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Auf der Grundlage von §9 Abs.2 Nr.2 BauGB wird festgesetzt:

Die Festsetzung Private Grünflächen, Zweckbestimmung: Gärten
gilt nur bis zur Erweiterung des Baugebietes .

Als Folgenutzung werden Verkehrsflächen festgesetzt.

Auf der Grundlage von §9 Abs.2 Nr.2 BauGB wird festgesetzt:

Die Festsetzung Private Grünflächen, Zweckbestimmung: Gärten
gilt nur bis zur Erweiterung des Baugebietes .

Als Folgenutzung wird Allgemeines Wohngebiet WA  festgesetzt.

Auf der Grundlage von §9 Abs.2 Nr.2 BauGB wird festgesetzt:

Die Festsetzung Private Grünflächen, Zweckbestimmung: Gärten
gilt nur bis zur Erweiterung des Baugebietes .

Als Folgenutzung wird Allgemeines Wohngebiet WA  festgesetzt.
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